
Gcbührensatzung zur Friedhofssatzu n g dcr Gcnrcinde
Dicdorf
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Ar-rfglund der $$ l9 Abs. I und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (TliürKO) von1
I 6.08. 1993 (GVBI. S. 50 I ), in der Fassung der Neubekannrmachung voni I4.04. I 998 (GVBI. S.
73), der 5s$ 1.2, ll und 12 des Thüringer Kommunalabgabengeserzes (Thür IIAG) vom 07.08.1991
(GVBI. S. 285,329), in der Fassung des 3. Anderungsgesetzes vom l0.l 1.1995 (GVBI. S. 349), so-
wie der Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom l T.0l. lgS0 (GBI. DDR S. 1 59)
i. V. rn. Art. 9 des Einigungsveltrages vorn 3 I .08. 1990 (BGBI. II. S. 889) erläßt die Gemeinde Die-
dorf nachfol gende Gebührensatzung.

L Gebül.rrenPt'l icht;

s1
Gebührenerhebung

Für die Benutzung des Friedhoies und seiner Einrichtungen und Anlagen inr Ralnen del Friedhofs-
satzung der Get.neiude Diedorf n'erden Gebühtetr nach l\4aßgabe dcr Gebührensatzung erhoben.

s2
Gebü hrensch uld ner

(1) Schuldner der Gebühlen für'Leistungen nach der Friedhof!satzung sind:
a) bei Er stbestattungen die Personen, die nacli Bür-geLlichenr Recht die Bcstattungskosten zu tragen

haben.
Das sind u. a.:

die Erben des beizusetzenden Verstorbenen.
der' überlebende Ehegatte.
unterhaltspfl ichtige \;errr andte des Velstolbener.r in geradel Linie:

b) bei Umbettungen und Wiedelbestatlungen der Anrragsteller'.

(2) Für die Cebührenschuld haftet in jedem Fall auch
a) der Antragsteller.
b) diejenige Persou, die sich der: Gen.reinde gegenüber schriftlicli zul Traeung der Kosten verpflich-

tet hat.

(3) Vlehrere Ver:pfl icl.rtete haften als Gesamtschuldner'.

s3
Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit

( I) Die Gebühr:elr schirld entsteht bei Lranspruchtiahnle lon Leistungen nach der Friedhofssatzung,
und z\\at mit der Beantragune derjerieiligen Leistung.

(2) Die Gebühren sind sofort nach Bekannt,qabe des entsprechenden Ge bührenbescheides tällig.

$r
Rech ts behelfe/Zu a ngsnrittel

(l) Die Reclrtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser Satzung regeln sich nach den Be-



2

stiult)uugen der Verrr,'altungsgerichtsoldnung in derjeueils gültlgcn Fassung.

(2) Durch die Eiulegung eines Rechtsbehelfes gegen die Heranziehung zu Gebültren nach dieser Ge-
büluensatzuug wird die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben.

(3) Für die zwallgsweise Dr-rrchsetzung der im Rah.men dieser Satzung erlassenen Gebührenbeschei-
de gelten die Vorschriften des Thüringer Venvaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes
in der jeu'eils giiltigen Fassung.

II. Gebtihlen

ss
Gebühren für die Benutzung dcr Leichenhalle

( l) Für die Beuutzung der Leichenhalle s erden folgende Gebtihren erhobeu:

a) Au{beu,ahrung des Sarges bis zur Beisetzung bis 3 L 12.2001 I 5,00 DN,l
ab 0l.01.2002 8,00 EURO

b) Aufl-lerrahlung der Ur-ne bis zur Beisetzung bis 31.12.2001 15.00 DlVI
ab 0 I .0 r .2002 8.00 EURO

s6
Erl crb des Nutzungsrechts ln einer Reihen gra bs tä tte und Urnengrabstätte

(l) FüL die Übellassung einer Reihenglabstätte \lerden folgende Gebühren tür die Ruhefrist von 25
JahLen (ähriich) ri ie folgt festgelegt:

bis 31.12.2001 ab 01.01.2002
a) Erdglab zur Beisetzung eines \ierst. int Alter bis zu 5 Jahren 10.00 DNI 5,00 EURO
b) Erdgrab zul Beisetzung eines Verst. inr Alter' über 5 Jahre 15,00 Dt,,-l 8,00 EURO
c) Umenglab
d) Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab
e) Beisetzung einer rveiteren Ut ne in einetn Er.dgrab
f) Beisetzrurg einer Ulne in eineur Urnenglab
g) Beisetzung einer $'eiteren Urne in einem Urnengrab
h) Erdsrab mit AbdeckDlatte

10,00 DN4 5.00 EURO
10,00 Dt\,{ 5,00 EURO
10,00 Di\4 5.00 EURO
10,00 Di\{ 5,00 EURO
10,00 DN{ 5,00 EURO
7,50 DNl 4,00 EURO

200.00 EURO

(2) FüL die Beisetzung einer: Urne iu einel Gemeinschaftsanlage uerden lb)gende Gebühren für die
Ruhefiist vor.r 25 Jahlcn (einmalig) *ie folgt festgelegt:

a) Beisetzung einer Urne in einer Gerneinscbaftsanlage 375,00 Dltl

$7
Umbettungsgebühren

Für die Untbettung nach $ l2 Abs. 5 der Friedhofssatzung sind die anfallenden Kosten des Bestat-
tungsuntelnehnteus zu begleichen.
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$8
Gebühren für die Grabräumung

Für die Räun.rung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit/Nutzungsze it oder nach der Enrziehung
des Nurzuugstechts dulch den Friehofsträger rverden Gebüluen nach den $$ 26 und 32 der Fried-
hofssatzuug erhoben, uem der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung rrorz schriftlicher Auffor-
derung, innerhalb drei Monate, nicht nachkontmt.
Die Beseitigung der Grabnrale, Abdeckplatten und Grabeinfassungeu rvird kosrenpflichtig durch die
Genreinde durchgeflilrt.

a) Erdbestattungsgrab
b) Urnengrab

Auf Antrag des Nutzungsberechtigten können Räumungen kostenpflichtig zu vorgenamrten Gebüh-
ren durclr die Cemeinde durchgefülut qrerden.

se
Verlängelung des Nutzungsrechts

Die Verlängerut.rg des Nutzungsrechts bedarf der Zustimnrung del Genreinde. Erteilt die Genteinde
die Zustinrurung, gelten die jährlichen Gebühren u ie int 5S 6 dieser Satzuug.

sl0
In krafttreten

Diese Satzung tr:itt arr.r Tag uach ihrer' öff-entlichen Bekanntnrachung in Kr.aft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vorn 76.06.1997 außer Kraft.

Diedorf, den 24 .08.2001

Bürgermeister

200,00 DN{ bis 31.12.2001, I02,00 EURO ab 01.01.2002
100,00 DN{ bis 31.12.2001, 51.00 ETJRO ab 01.01.2002

{oo"lq.-,-


